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2notufuwassaassaungen Schörnernwzrrd und 2. 
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Gemeinde Dietikon 

Betroffene Stadtrat Dietikon, Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon 
Gruppenwasserversorgung Limmat, c/o Gemeinde Urdorf, Bahnhofstr. 46, 8902 Urdorf 
Wasserwirtschaftsverband Limmattal, Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon 

Massgebende - Schutzzonenplan Grundwasserfassungen Schönenwerd 1 und 2 im Massstab 1:1000 
Unterlagen 	vom 30. Juli 2020 

- Schutzzonenreglement Grundwasserfassungen Schönenwerd 1 und 2 
vom 30. Juli 2020 

- Festsetzungsbeschluss Stadtrat Dietikon vom 15. Februar 2021 

Ergänzende - Hydrogeologischer Bericht «Grundwasserfassung Schönenwerd I (GWR n 1-90), 
Unterlagen 	Dietikon / ZH — Überprüfung der Schutzzonen» der Dr. Heinrich Jückli AG, Zürich, 

vom 21. November 2017, rev. am 14. Juli 2020 
Hydrogeologischer Bericht «Grundwasserfassung Schönenwerd II (GWR n 1-105), 
Dietikon / ZH — Überprüfung der Schutzzonen» der Dr. Heinrich Jückli AG, Zürich, 
vom 21. November 2017 

Beurteilung Genehmigung Grundwasserschutzzonen 

Zacchwerrhmhl 
Mit Schreiben vom 19. Februar 2021 reichte die Stadt Dietikon die überarbeiteten Schutz-
zonenakten des Pumpwerks Schönenwerd 1 (Grundwasserrecht/GWR n 1-90) der Grup-
penwasserversorgung Limmat und des Pumpwerks Schönenwerd 2 (GWR n 1-105) des 
Wasserwirtschaftsverband Limmattal zur Genehmigung ein. 

Emeguingen 
Geuruehm5gung darr Goundwasseirschutzzonen 
Mit Verfügung der Baudirektion Nr. 2559/1993 wurden die Grundwasserschutzzonen um 
die Grundwasserfassungen Schönenwerd 1 und 2 genehmigt. Die Grundwasserschutzzo-
nen und das Reglemente wurden überprüft und den gültigen Bestimmungen angepasst. Im 
Auftrag der Gruppenwasserversorgung Limmat und des Wasserwirtschaftsverbands 
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Limmattal erarbeitete die Dr. Heinrich Jäckli AG, Zürich, in den hydrogeologischen Berich-
ten vom 21. November 2017 (Grundwasserschutzzonen Schönenwerd 2) und vom 21. No-
vember 2017, rev. am 14. Juli 2020 (Grundwasserschutzzonen Schönenwerd 1) die neuen 
Schutzzonenempfehlungen. Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) nahm 
am 12. Februar 2018 im Sinne einer Vorprüfung zu den Schutzzonenvorschlägen Stellung. 

Mit Beschluss vom 15. Februar 2021 hob der Stadtrat Dietikon den alten Festsetzungsbe-
schluss vom 7. September 1992 auf, setzte die überarbeiteten Grundwasserschutzzonen 
neu fest und erliess das entsprechende Schutzzonenreglement. 

Mit den überarbeiteten Grundwasserschutzzonen und dem erlassenen Schutzzonenregle-
ment sind der Schutz und die gewässerschutzrechtliche Erhaltung der Grundwasserfas-
sungen Schönenwerd 1 und 2 gewährleistet. Der Genehmigung der überarbeiteten Schutz-
zonen gemäss § 35 des Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz vom 8. Dezem-
ber 1974 (EG GSchG) steht demnach nichts entgegen. 

Gemäss der kantonalen Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigen-
tumsbeschränkungen (KÖREBKV) vom 27. Juni 2012 sind die Festsetzung und die Ge-
nehmigung der Schutzzonen nach Inkrafttreten im ÖREB-Kataster nachzuführen. Mit der 
Einführung des ÖREB-Katasters ist eine Anmerkung der überarbeiteten Grundwasser-
schutzzonen im Grundbuch hinfällig. Eine allfällige bestehende Anmerkung der aufgehobe-
nen Grundwasserschutzzonen gestützt auf § 36 EG GSchG ist im Grundbuch löschen zu 
lassen. 

Der Schutzzonenplan und das entsprechende Schutzzonenreglement treten mit Eintritt der 
Rechtskraft der Genehmigung in Kraft. Der Stadtrat hat dem AWEL sowie allen betroffenen 
Grundeigentümern umgehend die Rechtskraftbescheinigung für die Genehmigungsverfü-
gung zuzustellen sowie alle betroffenen Grundeigentümer umgehend schriftlich über das 
Datum des Inkrafttretens (Datum der Rechtskraftbescheinigung) zu orientieren. 

Gemäss § 7 EG GSchG obliegt die Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen des 
Schutzzonenreglements dem Stadtrat Dietikon. 

Es wird verfügt: 

1. Genehmigung der Grundwasserschutzzonen 
1. Die mit Verfügung der Baudirektion Nr. 2559/1993 erfolgte Genehmigung der Grund-

wasserschutzzonen um die Pumpwerke Schönenwerd 1 (GWR n 1-90) und Schönen-
werd 2 (GWR n 1-105) wird aufgehoben. 

2. Die mit Beschluss des Stadtrates Dietikon vom 15. Februar 2021 festgesetzten, über-
arbeiteten Grundwasserschutzzonen um die Trinkwasserfassungen Schönenwerd 1 
GWR n 1-90) und Schönenwerd 2 (GWR n 1-105) und das entsprechende Schutzzo-
nenreglement werden genehmigt. 
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3. Der Stadtrat Dietikon wird eingeladen, die Genehmigung der überarbeiteten Grund-
wasserschutzzonen um die Grundwasserfassungen Schönenwerd 1 und 2 zusammen 
mit seinem Festsetzungsbeschluss im Amtsblatt des Kantons Zürich mit folgendem 
Text öffentlich bekannt zu machen. 
« Genehmigung revidierte Grundwasserschutzzonen Trinkwasserfassungen 
Schönenwerd 1 (Grundwasserrecht n 1-90) und Schönenwerd 2 (Grundwasser-
recht n 1-105) 
Dietikon. Gestützt auf Art. 20 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer 
und § 35 des Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz hat das Amt für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft mit Verfügung vom 19. März 2021 die mit Beschluss des 
Stadtrates Dietikon vom 15. Februar 2021 festgesetzten, überarbeiteten Grundwas-
serschutzzonen um die Grundwasserfassungen Schönenwerd 1 und 2 und das ent-
sprechende Reglement genehmigt. 

Gegen diese Verfügungen kann innert 30 Tagen, von der Publikation an gerechnet, 
beim Baurekursgericht, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs eingereicht werden. 
Die in dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und 
dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen. Die ange-
rufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Mate-
rielle und formelle Entscheide der Rekursinstanz sind kostenpflichtig; die Kosten hat 
die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. Die Akten können vom 	 
bis 	 auf der Stadtkanzlei, Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon, eingese-
hen werden.» 

4. Der Stadtrat Dietikon wird eingeladen, die vorliegende Verfügung sowie die massge-
benden Unterlagen den betroffenen Grundeigentümern eingeschrieben zuzustellen 
sowie die massgebenden und ergänzenden Unterlagen während der Rekursfrist auf 
der Gemeindekanzlei zur Einsicht aufzulegen. 

5. Der Schutzzonenplan und das entsprechende Schutzzonenreglement treten mit Eintritt 
der Rechtskraft der Genehmigung des AWEL in Kraft. 

6. Der Stadtrat Dietikon wird eingeladen, nach Eintritt der Rechtskraft dem Amt für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft die Rechtskraftbescheinigung für die Genehmigungsverfü-
gung zuzustellen sowie alle betroffenen Grundeigentümer umgehend schriftlich über 
das Datum des Inkrafttretens (Datum der Rechtskraftbescheinigung) zu orientieren. 

7. Der Stadtrat Dietikon wird eingeladen, nach Eintritt der Rechtskraft eine allfällige An-
merkung der alten Grundwasserschutzzonen im Grundbuch bei den betreffenden 
Grundstücken löschen zu lassen. 

8. Die Acht Grad Ost AG, Schlieren, wird als katasterführende Stelle eingeladen, nach 
Eintritt der Rechtskraft die Grundwasserschutzzonen im ÖREB-Kataster nachzuführen 
und den Vollzug dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Stampfenbachstrasse 
14, Postfach, 8090 Zürich, zu melden. 
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9. 	Die Grundeigentümer der belasteten Parzellen sind verpflichtet, Pächter, Mieter oder 
Nutzniesser sowie Unternehmer, die auf ihren Grundstücken arbeiten, über die ent-
sprechenden Nutzungsbeschränkungen in den Grundwasserschutzzonen zu informie-
ren. 

II. Gebühren 
Gestützt auf §§ 2 und 4 ff. der Gebührenverordnung zum Vollzug des Umweltrechts wer-
den für diese Verfügung und den Aufwand seit der Vorprüfung der Schutzzonen die Ge-
bühren wie folgt festgesetzt und je zur Hälfte mit separater Rechnung verrechnet. 
Rechnungsadressen: 
Gruppenwasserversorgung Limmat, c/o Gemeinde Urdorf, Bahnhofstrasse 46, 8902 Urdorf 
Wasserwirtschaftsverband Limmattal, Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon 

Staatsgebühr: Fr. 1050.40 (Konto 104 181 / 85284.61.000) 
Ausfertigungsgebühr: Fr. 120.00 (Konto 104 181 / 85284.61.000) 

Total: Fr. 1170.40 

III. Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim 
Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs erhoben 
werden. Die in dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und 
dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen. Die angerufe-
nen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen. Materielle 
und formelle Urteile des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Ver-
fahren unterliegende Partei zu tragen. 

IV. Mitteilung an 
- Stadtrat Dietikon, Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon (für sich, zu Handen aller 

Grundeigentümer sowie nach Eintritt der Rechtskraft zu Handen des Grundbuchamtes 
Dietikon, Zentralstrasse 19, 8953 Dietikon), Beilagen: 
- massgebende Unterlagen 
- ergänzende Unterlagen 
- Genehmigungsverfügung mit Originalunterschrift für das Grundbuchamt Dietikon 

- Gruppenwasserversorgung Limmat, c/o Gemeinde Urdorf, Bahnhofstrasse 46, 
8902 Urdorf, Beilagen: 
- massgebende Unterlagen (im Doppel) 

- Wasserwirtschaftsverband Limmattal, Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon, Beilagen: 
- massgebende Unterlagen (im Doppel) 

- Acht Grad Ost AG, Wagistrasse 6, 8952 Schlieren 
- Kantonales Labor Zürich, Fehrenstrasse 15, Postfach, 8032 Zürich, Beilagen: 

- massgebende Unterlagen 
- Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abt. Abfallwirtschaft und Betriebe, 

Sekt. Tankanlagen und Transportgewerbe, Beilagen: 
- massgebende Unterlagen 
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- Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abt. Abfallwirtschaft und Betriebe, 
Sekt. Altlasten, Beilagen: 
- massgebende Unterlagen 

- per Mail an: fakturationBD@bd.zh.ch  

Eins Amt 	Mbea115, Wasser, Lnergüe u.0 L11.fliü 
Im Auftrag des Amtschefs: 

Gewässerschutz 
Grundwasser und Wasserversorgung 

Versand: 2 2  März 2O2 
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Grundwasserschutzzonelund DD 

Festsetzung Grundwasserschutzzone und Schutzzonenreglement 

Das Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (GSchG) vom 24. Januar 1991 verpflichtet die 
Städte und Gemeinden, rund um die Grund- und Quellwasserfassungen die notwendigen Schutzzo-
nen zu errichten. Die auf dieses Gesetz gestützte Gewässerschutzverordnung (GSchV) des Bundes 
vom 28. Oktober 1998 macht die Festsetzung eines Schutzzonenreglements für die Grundwasser-
fassung Schönenwerd I der Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL) sowie Schönenwerd II des 
Wasserwirtschaftsverbandes Limmattal (WVL) erforderlich. 

Seit der letztmaligen Festsetzung der Schutzzonen in den Jahren 1992/93 haben sich mit der GSchV 
sowie der BAFU-Wegleitung zum Gewässerschutz (2004) die gesetzlichen Grundlagen mit schutzzo-
nenrelevanten Bestimmungen geändert. Daher wurde Dr. Heinrich Jäckli AG, Zürich, von den beiden 
Wasserversorgungen mit der Überprüfung der Schutzzonen und der Erarbeitung eines hydrogeologi-
schen Gutachtens beauftragt. In enger Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro swrplus AG, Diet- • 
ikon, und dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) wurden gestützt auf den hydrogeolo-
gischen Bericht die Schutzzonen neu definiert. Dabei wurde die engere Schutzzone (S2) im südli-
chen Bereich entlang der Zürcherstrasse und um die Burgruine Schönenwerd leicht verkleinert. Die 
weitere Schutzzone (S3) konnte im nordöstlichen Teil entlang der Ueberlandstrasse und östlich der 
Bernstrasse sowie im Bereich der Allmend Glanzenberg ebenfalls redimensioniert werden. Die 
neuen Schutzzonengrenzen wurden im Dialog mit dem AWEL im Rahmen einer Arbeitssitzung am 
10. Juli 2019 erarbeitet. 

Das überarbeitete Schutzzonenreglement ist gestützt auf das "Normreglement für Grundwasser-
schutzzonen" des Kantons Zürich und wurde vom AWEL mit Schreiben vom 12. Februar 2018 vorge-
prüft und entsprechend freigegeben, Sämtliche Eigentümer innerhalb der Schutzzonen sind Ende 
2020 schriftlich über die Anpassung orientiert und über ihre Möglichkeit zur Mitwirkung informiert 
worden. 

Mit der Information an die Grundeigentümer wurden alle Schritte zur Vorprüfung der Schutzzonen-
festsetzung durchgeführt. Gemäss Einführungsgesetz zum Gewässerschutz §35 (EG GSchG) erar-
beiten die Fassungseigentümer WVL und GWL die Grundlagen. Der Gemeindevorstand der 
Standortgemeinde Dietikon setzt die Grundwasserschutzzonen inklusive der dazugehörigen Schutz-
vorschriften fest 

Der Stadtrat belchljesot: 

1. Das Schutzzonenreglement für die Grundwasserfassung Schönenwerd 1 und II vom 30. Juli 
2020 wird gemäss Antrag des WVL und der GWL genehmigt. Die bisherigen Schutzzonen wer-
den gemäss dem vorliegenden, überarbeiteten Schutzzonenplan neu festgesetzt. 

2. Der frühere Festsetzungsbeschluss vom 7. September 1992 wird mit Eintreten der Rechtskraft 
der vorliegenden Neufestsetzung ausser Kraft gesetzt. 

3. Die Infrastrukturabteilung wird beauftragt, das Schutzzonenreglement sowie den Schutzzonen-
plan in 10-facher Ausführung dem AWEL einzureichen und genehmigen zu lassen. 
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4. Die Infrastrukturabteilung wird beauftragt, nach Genehmigung durch das AWEL das Schutzzo-
nenreglement mit den dazugehörigen Unterlagen öffentlich bekannt zu machen und die direkt 
betroffenen Grundeigentümer schriftlich mit Rechtsmittelbelehrung über die Auflage zu informie-
ren. 

5. Nach Ablauf der 30-tägigen Rekursfrist der öffentlichen Bekanntmachung, ist beim Baurekursge-
richt des Kantons Zürich die Rechtskraftbescheinigung einzuholen. 

Mitteilung durch Protokollauszug an: 
- Kanton Zürich Baudirektion (AWEL), Abteilung Gewässerschutz, Stampfenbachstrasse 14, 

Postfach, 8090 Zürich 
Wasserwirtschaftsverband Limmattal, cio Stadt Dietikon, Infrastrukturabteilung, Heimstrasse 36, 
8953 Dietikon; 

- Gruppenwasserversorgung Limmat GWL, c/o Gemeinde Urdorf, Bahnhofstrasse 46, 
8902 Urdorf; 

- Baukommission: 
- Leiter Infrastrukturabteilung; 
- Leiter Stadtplanungsamt; 
- Leiter Hochbauabteilung; 
- Infrastrukturvorstand. 

NAMENS DES STADTRATES 

5(/ 	 AAA/ W\ 
Roger Bachmann 	Claudia Winkler 
Stadtpräsident 	 Stadtschreiberin 

versandt am: 1 9e Fob° 2O2 
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